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298 Religionsgeſellſchaften

Die öffentlich - rechtlichen Religions⸗

geſellſchaften in Baden .
„ Jeder Landeseinwohner genießt der ungeſtörten Gewiſſensfreiheit und in

8 der Art ſeiner Gottesverehrung des gleichen Schutzes . “ ( § 18 Abſ. 1
Bad . Verf . ) .

„ Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgeſellſchaften wird gewähr⸗
leiſtet . Der Zuſammenſchluß von Religionsgeſellſchaften innerhalb des Reichs⸗
gebiets unterliegt keinen Beſchränkungen .

Jede Religionsgeſellſchaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten

ſelbſtändig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Geſetzes . Sie

8 ihre Amter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Ge—

meinde .

Religionsgeſellſchaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen

Vorſchriften des bürgerlichen Rechtes .

Die Religionsgeſellſchaften bleiben Körperſchaften des öffentlichen Rechtes ,

ſoweit ſie ſolche bisher waren . Anderen Religionsgeſellſchaften ſind auf ihren

Antrag gleiche Rechte zu gewähren , wenn ſie durch ihre Verfaſſung und die

Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten . Schließen ſich mehrere

derartige öffentlichrechtliche Religionsgeſellſchaften zu einem Verbande zuſam⸗

men , ſo iſt auch dieſer Verband eine öffentlichrechtliche Körperſchaft .
Die Religionsgeſellſchaften , welche Körperſchaften des öffentlichen Rechtes

ſind , ſind berechtigt , auf Grund der bürgerlichen Steuerliſten nach Maßgabe
der landesrechtlichen Beſtimmungen Steuern zu erheben .

Den Religionsgeſellſchaften werden die Vereinigungen gleichgeſtellt , die

ſich die gemeinſchaftliche Pflege einer Weltanſchauung zur Aufgabe machen “

( Art . 137 Abſ . 2 —7 RV. )

„ Das Vermögen , welches den kirchlichen Bedürfniſſen , ſei es des ganzen
Landes , oder gewiſſer Diſtrikte oder einzelner Orte gewidmet iſt , wird , unbe⸗

ſchadet anderer Anordnungen durch die Stifter , unter gemeinſamer Leitung
der Kirche und des Staats verwaltet . “ ( § 10 Abſ . 1 Kirchengeſetz . ) Dieſe Be⸗

ſtimmung galt aber von Anfang an nur für die römiſch⸗katholiſche , die ver⸗

einigte ebangeliſch⸗proteſtantiſche und die altkatholiſche Kirche .

Im folgenden kommen nur die Behörden derjenigen Religionsgeſel⸗
ſchaften zur Darſtellung , welche

Körperſchaften des öffentlichen Rechtes

ſind :

I . Die römiſch⸗katholiſche Kirche .
Im Lande Baden ſind folgende römiſch⸗katholiſche kirchliche Behörden :

1. Das Erzbiſchöfliche Ordinariat .

Dieſe Vehörde beſorgt ſelbſtändig die Regierung der Erzdiözeſe und übt
die Oberaufſicht über die Verwaltung des Kirchenvermögens aus .

Vorſitzender : Erzbiſchof Dr Karl Fritz .
Generalvikar : Dr . Joſef Seſter , Domkapitular .
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Mitglieder : Dr Wilhelm Burger , Weihbiſchof ; Dr . Adolf Röſch ,
Dr. Simon Weber , Dr . Fridolin Weiß , Dr . Konrad Gröber , Dr . Bern⸗

hard Jauch , Domkapitulare und Wirkl . Geiſtl . Räte ; Dr Thomas

af. f enbrenner , Ordinariatsrat ; D . Joſef Vögtle , Ordinariats⸗

aſſeſſor .

Erzb . Beamte : Ludwig Körner , Geiſtl . Rat ; Dr Simon Hirt , Am⸗
bros Spinner , Alban Steinbrenner , Ordinariatsſekretäre ; Albert

Geiger , Finanzrat ; Richard Braun , Karl Wittmann , Rechnungs⸗

räte ; ferner 1 Erzb . Sekretär ; 1 Kanzleirat ; 1 Oberfinanzſekretär ; 1 Ex⸗

peditor ; 1 Verwaltungsſekretär ; 1 Kanzleiſekretär ; 2 Amtsgehilfen .

2. Das Erzbiſchöfliche Domkapitel

iſt der Senat des Erzbiſchofs und verwaltet das ihm unterſtellte Vermögen .

Domdekan : Dr Wilhelm Burger , Weibbiſchof .

Domkapitulare : Dr . Simon Weber , Päpſtl . Hausprälat , Dr. Fridolin
Weiß , Dr. Adolf Röſch , Päpſtl . Hausprälat , Dr Joſef Seſter , Päpſtl .

Geheimkämmerer , Dr Konrad Gröber , Päpſtl . Geheimkämmerer , Dr .

Bernhard Jauch .

3. Der Katholiſche Oberſtiftungsrat

iſt eine Zentralmittelſtelle unter der Oberaufſicht der Regierung und des

Erzbiſchöflichen Ordinariats . Er verwaltet nach dem bisherigen Recht das

allgemeine Kirchenvermögen , mit Ausnahme des dem Erzbiſchöflichen Or⸗

dinariat oder dem Erzbiſchöflichen Domkapitel zur freien Verwaltung über⸗

laſſenen und führt die Aufſicht über das örtliche Kirchenvermögen .

Präſident : Johannes Schweitzer , Geh . Finanzrat ;

Referenten : Eugen Epp , Guſtav Strohm , Oberfinanzräte ; Kosmas

Weber , Oberſtiftungsrat ; Hugo Hoffmann , Oberfinanzrat ; Dr Sieg⸗

fried Kühn , Oberſtiftungsrat .

Sekretariat und Rechnungsamt : Joſef Weitzel , Richard Maier ,
Oberrechnungsräte , Franz Stadelbacher , Otto Wild , Karl Küp⸗

ferle , Finanzoberinſpektoren ; Oskar Link , Wilhelm Kühn , Albert

Laue ' r , Karl Dürck , Otto Link , Eduard Wendler , Otto Zäpfel ,
Otto Rumpelhardt , Reviſionsoberinſpektoren ; ferner 1 Finanzinſpek⸗

tor , 1 Bauinſpektor , 1 Finanzoberſekretär , 3 Finanzſekretäre , 1 Kanzlei⸗

ſekretär , 2 Finanzaſſiſtenten , 1 Kanzleiaſſiſtent , 1 Hausmeiſter , 1 Ober⸗
maſchiniſt , 1 Amtsgehilfe .

4. Dem Katholiſchen Oberſtiftungsrat unmittelbar unterſtehende Ver⸗

waltungen von Kirchen - und Stiftungsvermögen .

Die Katholiſche Stiftungsverwaltung in Freiburg .

Vorſtand : Landolin Herr , Oberfinanzrat ;

Beamte : Julius Williard , Finanzoberinſpektor ; ferner 1 Finanzaſſiſtent .
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Die Katholiſche Stiftungsverwaltung in Oberkirch .

Vorſtand : Ottmar Eitel , Finanzrat .

Die Katholiſche Stiftungsverwaltung und Allgemeine
Katholiſche Kirchenſteuerkaſſe in Karlsruhe .

Vorſtand : Ernſt Moll , Finanzrat —

Beamte : Karl Maurer , Anton Weber , Finanzoberinſpektoren ; ferner
2 Finanzſekretäre , 1 Kanzleiſekretär und 1 Kanzleiaſſiſtent .

Pfälzer Katholiſche Kirchenſchaffnei in Heidelberg .

Vorſtand : Heinrich Kirchgäßner , Oberfinanzrat ;

Beamte : Karl Schmitt , Finanzoberinſpektor ; ferner 1 Kanzleiſekretär .

5. Die Erzbiſchöflichen Bauämter

beſorgen das kirchliche Bauweſen der Erzdiözeſe und ſtehen unter der un—
mittelbaren Aufſicht des Katholiſchen Oberſtiftungsrates .

Es beſtehen 2 Bauämter in Freiburg und Karlsruhe mit je einer Außen —
ſtelle in Konſtanz und Heidelberg .

Das Erzbiſchöfliche Bauamt in Freiburg .

Vorſtand : Hermann Graf , Erzb . Oberbaurat ;

Beamte : Johann Luger , Erzb . Bauoberinſpektor ; ferner 2 Bauinſpel —
toren , 1 Bautechniker , 1 Kanzleiſekretär .

Außenſtelle Konſtanz : Julius Hitzel , Erzb . Bauoberinſpektor .

Das Erzbiſchöfliche Bauamt in Karlsruhe .

Vorſtand : Hans Strobl , Erzb . Baurat ;

Beamte : Friedrich Götz , Erzb . Bauoberinſpektor ; ferner 2 Bauinſpektoren ,
1 Verwaltungsſekretär .

Außenſtelle Heidelberg : 1 Erzb . Bauinſpektor und 1 Bauoberſekretär ,

II . Die Vereinigte Ev . Prot . Landeskirche .

1. Allgemeines :

Die Vereinigte Ev . Prot . Landeskirche Badens umfaßt auf Grund ihrer
Verfaſſung vom 24 . Dezember 1919 , in Kraft getreten am 4. April 1920, alle

evangeliſchen Chriſten , die im Lande Baden ihren Wohnſitz haben .

Organe der Kirche ſind :

a) Die Landesſynode als Inhaberin der Kirchengewalt . Sie beſteht aus
63 Mitgliedern .
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